
Das Amtsblatt der Stadt Coswig (Anhalt) 
Elbe-Fläming-Kurier

Anzeigen

11. Jahrgang Donnerstag, den 21. Dezember 2017 Woche 51, Nummer 26

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, liebe Nachbarn,
Ihre Stadt und Ihr Bürgermeister wün-
schen Ihnen eine schöne Weihnachts-
zeit und einen guten Jahreswechsel. 
Verbringen Sie die Zeit mit Ihren Lieben 
und passen Sie auf sich auf. Und wenn 
Sie können, machen Sie was Ihnen 
Freude bereitet oder vielleicht auch ein-
fach mal nichts. Genießen Sie die hof-
fentlich ruhigen Stunden und sagen Sie 
den Menschen, die Ihnen am Herzen 
liegen, doch einfach mal wieder, dass 
Sie sie mögen. Die Zeit ist endlich.

Die Stadt Coswig (Anhalt) bedankt 
sich insbesondere bei all denen, die 
sich auch 2017 im Ehrenamt mit so viel 
Hingabe und auf die unterschiedlichs-
ten Weisen engagiert haben. Sie sind 
die Triebfeder städtischen Lebens und 
Zusammenhalts. Daneben danken wir 
auch all den Gewerbetreibenden unse-
rer Stadt, die mit Ihrer Arbeit dafür sor-
gen, dass diese Stadt so vielfältig leben 
kann und auch künftig eine Perspektive 
hat.
Bleiben Sie alle gesund!

Ihr Axel Clauß
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Allgemeinmedizin
Die ärztliche Versorgung der Orte und Ortsteile Coswig (An-
halt), Buko, Bräsen, Cobbelsdorf, Düben, Hundeluft, Jeber-
Bergfrieden, Klieken, Köselitz, Möllensdorf, Ragösen, Senst, 
Serno, Stackelitz, Thießen, Wörpen und Zieko erfolgen ein-
heitlich durch den Bereitschaftsdienst Dessau-Roßlau.
Die Dienstzeiten des Bereitschaftsdienstarztes sind: 
Montag bis Freitag jeweils von 19.00 Uhr bis 07.30 Uhr und
Sonnabend, Sonntag sowie Feiertag von 07.00 Uhr bis 
07.00 Uhr des folgenden Tages.
Patienten erreichen den Dienst habenden Bereitschaftsarzt 
über die Rettungsleitstelle der Stadt Dessau-Roßlau, Tel.: 
0340 8505040.
In den Zeiten zwischen dem regulären Ende der Sprech-
stunde und dem Beginn des Bereitschaftsdienstes, geben 
die Hausarztpraxen Auskunft, auch über den Anrufbeant-
worter, bei welchem Arzt sich dringend behandlungsbe-
dürftige Patienten vorstellen können.
Desweiteren können sie auch bei dringender ärztlicher Hilfe 
die bundesweite Rufnummer 116 117 anwählen.

Bereitschaftsdienst der Zahnärzte
Notdienst für Coswig (Anhalt) und Ortschaften:
Der Bereitschaftsdienst ist an den folgenden Tagen in der 
Zeit von 9.00 bis 11.00 Uhr in der eigenen Praxis erreichbar.

23./24. Dezember 2017 	 Frau Dr. Brauner
	 Dessau-Roßlau, Luchstr. 26
	 Tel.: 034901 82219
25./26. Dezember 2017 	 Frau ZÄ Just
	 Coswig (Anhalt), OT Klieken,Str. 

d. Bereitschaft 6
	 Tel.: 034903 68484 
30./31. Dezember 2017 
und 1. Januar 2018 	 Herr ZA Clement
	 Dessau-Roßlau, Porsestr. 1
	 Tel.: 034901 82822 

Abwasser- und Wasserzweckverband 
Elbe-Fläming
Weizenberge 58, 39261 Zerbst/Anhalt
von 7.00 bis 17.00 Uhr
Tel.: 03923 61040, Fax: 03923 610488
von 17.00 bis 7.00 Uhr
Havariedienst Abwasser: 03923 610444 
Havariedienst Trinkwasser: 039207 95090

Stadt Coswig (Anhalt) und Stadtwerke 
Coswig (Anhalt)
Die Erreichbarkeit des Bereitschaftsdienstes im Stadtgebiet 
der Stadt Coswig (Anhalt) und in den Ortsteilen ist wie folgt 
geregelt: 
Zur Gefahrenabwehr ist außerhalb der Dienstzeiten des 
Ordnungsamtes der Stadt Coswig (Anhalt) prinzipiell die 
Einsatzleitstelle des Landkreises Wittenberg unter der Tel.-
Nr.: 03491 19222 zu informieren. 
Bei Störungen und Havarien bei der Trinkwasserversorgung 
in der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortschaften Zieko, Dü-
ben, Buko, Klieken mit Ortsteil Buro sowie bei Störungen 
und Havarien bei der Fernwärmeversorgung im Wohnge-
biet Beethovenring und im kommunalen Bereich der Stadt 
Coswig (Anhalt) ist werktags in der Zeit von 16.00 Uhr bis 
07.00 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen ebenfalls die Ein-
satzleitstelle des Landkreises Wittenberg unter der Tel.-Nr.: 
03491 19222 zu benachrichtigen.

Notdienste der Apotheken in dringenden 
Notfällen und bei Notrezepten
Not-Dienstplan der Apotheken für den Bereich Coswig 
(Anhalt) 
Bitte entnehmen Sie die Bereitschaftsdienste für die Apo-
theken dem aktuellen Aushang an den Türen in der Cos-
wiger Stadt-Apotheke am Markt 5 - 6 sowie der Coswiger 
Friederiken-Apotheke in der Friederikenstraße 19.
Die aktuellen Notdienstpläne können auch unter aponet.de 
abgerufen werden.

Bereitschaftsdienst Elektro
Stadt Coswig (Anhalt)
Fa. ELEKTRO BECKHOFF GmbH 
Mo. - Fr. �   7.00 - 19.00 Uhr
Sa. �   9.00 - 18.00 Uhr
So. � 10.00 - 15.00 Uhr
Mobil: 0151 42251921

Abwasserverband Coswig (Anhalt) 
Bei Stör- und Havariefällen der Abwasserentsorgung im 
Verbandsgebiet Coswig (Anhalt), (Stadt Coswig (Anhalt), 
Ortsteile der Stadt Coswig Zieko, Buko, Cobbelsdorf/Pül-
zig, Düben, Klieken/Buro, Köselitz, Möllensdorf, Senst, 
Wörpen/Wahlsdorf sowie Lutherstadt Wittenberg mit dem 
Ortsteil Griebo) ist zu den Geschäftszeiten - Montag bis 
Donnerstag von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr und Freitag von 
07.30 Uhr bis 14.30 Uhr der Abwasserverband Coswig (An-
halt) unter der Ruf-Nr. 034903 5230 und in den übrigen Zei-
ten sowie an Sonn- und Feiertagen der Bereitschaftsdienst 
des Abwasserverbandes Coswig (Anhalt) unter der Tel.-Nr.:  
0173 8625659 erreichbar.

REMONDIS GmbH & Co. KG 
(Region Nord - Klieken An der B 187)

Öffnungszeiten: Mo., Mi., Do., Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr
Di. 8.00 bis 18.00 Uhr
jeden 2. und 4. Samstag im Monat 9.00 bis 12.00 Uhr
Tel.: 034903 5150

Beerdigungsinstitute
Beerdigungsinstitut Kossack
Tag und Nacht dienstbereit, auch an Sonn- und Feiertagen
Roßlau, Berliner Straße 44, Tel.: 034901 8950
Coswig (Anhalt), Wittenberger Str. 53, Tel.: 034903 62996

Antea Bestattungen
Tag und Nacht dienstbereit, auch an Sonn- und Feiertagen
Tel.: 034903 62293
06869 Coswig (Anhalt), Wittenberger Straße 73 (Eingang 
Friedhof)

Bereitschaftsdienste Elbe-Fläming-Kurier
(für diese Angaben übernimmt die Redaktion keine Gewähr!)

Schornsteinfegermeister Harald Heise 
Bürozeit: Mittwoch 16.00 - 18.00 Uhr
Friederikenstraße 9
06869 Coswig (Anhalt)
Tel./Fax.: 034903 59848
Mobil: 0177 7265339
E-Mail: bsm-harald-heise@gmx.de
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Beschlussübersicht der 19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt)
vom 30.11.2017

Öffentlicher Teil
Beschluss Abstimmungsergebnis
COS-BV-373/2017
Ausscheiden eines Mitgliedes des 
Ortschaftsrates Jeber-Bergfrieden  
aus dem Ortschaftsrat

Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 
Befangen 0

COS-INFO-391/2017
Aufnahme eines Kommunalkredites zur Kenntnis genommen
COS-INFO-396/2017
Aufnahme von Darlehen für Inves-
titionen

zur Kenntnis genommen

COS-BV-395/2017
Kreditrahmenbeschluss 2017 der 
Stadt Coswig (Anhalt)

Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 
Befangen 0

COS-BV-393/2017
Annahme von Spenden an die 
Stadt Coswig (Anhalt) im Haus-
haltsjahr 2017

Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 
Befangen 0

COS-BV-352/2017
Sanierungsgebiet „Altstadt Coswig“
hier: Maßnahmen bis zum 
Abschluss der städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahme

Ja 24 Nein 2 Enthaltung 0 
Befangen 0

COS-BV-386/2017
Bebauungsplan Nr. 32 
„Herzzentrum Coswig (Anhalt)“, 
der Stadt Coswig (Anhalt)
- Aufstellungsbeschluss und 
Einstellung bisheriger Bebauungs-
planverfahren

Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 
Befangen 0

COS-BV-387/2017
Widmung einer Verkehrsfläche 
„Sandbreite“, im B-Plangebiet 
„Haide Feld III“, Coswig (Anhalt), 
OT Buro

Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 
Befangen 0

COS-BV-390/2017
Ankündigung der Einziehung eines 
Teilstückes der Straße „Am Bren-
nickel“ nach § 8 Straßengesetz 
Sachsen-Anhalt

Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 
Befangen 0

COS-BV-398/2017
Außerplanmäßige Ausgabe Haus-
halt 2017
Tiefenenttrümmerung und Bau-
grundfreimachung Grundstück: 
Geschwister-Scholl-Straße 30, 
06869 Coswig (Anhalt)

Ja 23 Nein 2 Enthaltung 1 
Befangen 0

COS-BV-379/2017
Kalkulation der Trinkwassergebüh-
ren der Stadt Coswig (Anhalt) für 
die Jahre 2018-2020

Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 
Befangen 0

COS-BV-380/2017
Festlegung der Trinkwasserge-
bühren der Stadt Coswig (Anhalt) 
für die Jahre 2018-2020 auf der 
Grundlage der vorliegenden Trink-
wasserkalkulation

Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 
Befangen 0

COS-BV-381/2017
Wirtschaftsplan 2018 des Eigen-
betriebes Stadtwerke Coswig 
(Anhalt)

Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 
Befangen 0

COS-BV-382/2017
Feststellung Jahresabschluss des 
Wirtschaftsjahres 2016 des 
Eigenbetriebes Stadtwerke Cos-
wig (Anhalt) und Entlastung des 
Betriebsleiters

Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 
Befangen 0

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Donnerstag, dem 4. Januar 2018

Inhaltsverzeichnis der amtlichen Bekanntmachungen
·	 Beschlussübersicht der 19. Sitzung des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.2017� Seite 3
·	 Beschluss 373/2017 des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.2017� Seite 4
·	 Bekanntmachung über den Ersatz von Vertretern� Seite 4
·	 Beschluss 386/2017 des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.2017� Seite 4
·	 Beschluss COS-BV-395/2017 des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.20177� Seite 4
·	 Beschluss COS-BV-393/2017 des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.2017� Seite 5
·	 Beschluss 352/2017 des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.2017� Seite 5
·	 Beschluss 387/2017 des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.2017� Seite 5
·	 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Coswig (Anhalt)� Seite 5
·	 Beschluss 390/2017 des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.2017 COS-BV-398/2017� Seite 6
·	 Beschluss 398/2017 des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.2017� Seite 6
· 	 Beschluss COS-BV-379/2017� Seite 6
·	 Beschlus COS-BV-380/2017� Seite 7
·	 Angaben in den Beschlüssen� Seite 7
·	 Genehmigung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21/2 „Schwarzer Weg-SÜD“ 
	 der Stadt Coswig (Anhalt)� Seite 8

Spruch der Woche
„Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen,  

ist Schokolade Obst für mich“

Gräfin Fito
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5.	 Die Planverfahren für die Bebauungspläne Nr. 23 „Sonder-
gebiet Herzklinik mit Schwestern- und Angestelltenwohn-
heim“ und Nr. 13 „Lerchenfeld/Am Hasenwerder“ werden 
mit diesem Beschluss eingestellt.

Folgende Beschlüsse werden aufgehoben:
	 -	 Aufstellungsbeschluss COS-BV-177/2010 Bebauungs-

plan Nr. 23 „Sondergebiet Herzklinik“ vom 22.02.2010
	 -	 Aufstellungsbeschluss Nr. BV-1998-39 vom 28.04.1998 

Bebauungsplan Nr. 13 „Lerchenfeld / Am Hasenwerder“
	 -	 Beschluss Nr. BV-1998-40 vom 28.04.1998 zum Entwurf 

des Bebauungsplanes Nr. 13 „Lerchenfeld / Am Hasen-
werder“ 

	 -	 Abwägungs- und Satzungsbeschluss Nr. BV-1999-90 
vom 30.09.1999 des Bebauungsplanes Nr. 13 „Lerchen-
feld/Am Hasenwerder“ 

6.	 Das Aufhebungsverfahren gemäß Nr. 2. und das Aufstel-
lungsverfahren gemäß Nr. 1. werden in einem gemeinsamen 
Verfahren geführt.

7.	 Der Beschluss über die Einleitung des Aufstellungsverfah-
rens für den Bebauungsplan Nr. 32 „Herzzentrum Coswig 
(Anhalt)“ ist gemäß § 2 (1) S. 2 BauGB ortsüblich bekannt zu 
machen.

Anlagen: 
1.	 Geplanter Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 32 

„Herzzentrum Coswig (Anhalt)“ 
2.	 Geplanter Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 32 

„Herzzentrum Coswig (Anhalt)“ (mit Luftbild)
3.	 Teilausschnitt Lageplan Vorhaben- und Erschließungsplan 

Nr. 3 „Lerchenfeld / Am Hasenwerder“

Stricker	 Clauß
Vorsitzender des Stadtrates	 Bürgermeister
(im Original unterzeichnet)

Hinweis: 
Der Beschluss einschl. Anlagen kann von jedermann während 
der Dienststunden vom 03.01.2018 bis 17.01.2018 in der Stadt 
Coswig (Anhalt), Verwaltungsgebäude „Amtshaus“ in 06869 
Coswig (Anhalt), Am Markt 13, im Bauamt, eingesehen werden.

Beschluss COS-BV-395/2017 des Stadtrates 
der Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.2017
Kreditrahmenbeschluss 2017 der Stadt Coswig (Anhalt)
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt, dass vom 
Kreditmarkt Kredite bis zu 2.093.800,00 EUR im Rahmen der 
genehmigten Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2017 
aufgenommen werden können, soweit der Finanzierungsbedarf 
im investiven Finanzhaushalt dies erfordern.

Der Bürgermeister wird, unbeschadet des § 45 Abs. 2 Ziffer 
10 der Kommunalverfassung für das Land Sachsen-Anhalt er-
mächtigt, die nach dem gegebenen Finanzierungsbedarf not-
wendigen Beträge, nach Einholung von mindestens 3 Angebo-
ten, bei dem Institut mit dem günstigsten Angebot zu folgenden 
Bedingungen aufzunehmen:

-	 Höchstzulässiger effektiver Jahreszins 4 %
-	 100%ige Auszahlung
-	 Annuitätendarlehen
-	 Zinsbindung bis 20 Jahre 

Die Kreditaufnahme hat unter Beachtung gesamtwirtschaftli-
cher Gesichtspunkte zu erfolgen.
Der Stadtrat ist über die Kreditaufnahme zu informieren.

Stricker 	 Clauß
Vorsitzender des Stadtrates	 Bürgermeister
(Im Original unterzeichnet)	 (Im Original unterzeichnet)

nichtöffentlicher Teil
COS-BV-394/2017
Steuerangelegenheit Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 

Befangen 0
COS-BV-397/2017
Vertragsangelegenheit Ja 25 Nein 0 Enthaltung 1 

Befangen 0
COS-BV-354/2017
Vergabe einer Maßnahme Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 

Befangen 0
COS-BV-399/2017
Vergabe einer Maßnahme Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 

Befangen 0
COS-BV-400/2017
Vergabe einer Maßnahme Ja 26 Nein 0 Enthaltung 0 

Befangen 0

Beschluss 373/2017 des Stadtrates der 
Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.2017
Ausscheiden eines Mitgliedes des Ortschaftsrates Jeber-
Bergfrieden aus dem Ortschaftsrat
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) stellt fest, dass die  
Voraussetzungen für das Ausscheiden des Ortschaftsratsmit-
gliedes Rudi Beichel aus dem Ortschaftrat Jeber-Bergfrieden 
vorliegen.

Stricker	 Clauß
Vorsitzender des Stadtrates	 Bürgermeister
(im Original unterzeichnet)

Bekanntmachung über den Ersatz von  
Vertretern
Gemäß § 47 KWG LSA in Verbindung mit § 75 KWO LSA gebe 
ich bekannt, dass im Ortschaftsrat Jeber-Bergfrieden der Sitz 
von Herrn Rudi Beichel der Wählergemeinschaft Feuerwehr/
Weiden auf den nächst festgestellten Bewerber, Herrn Benja-
min Burmeister übergegangen ist. 

Stephan
Stadtwahlleiter

Beschluss 386/2017 des Stadtrates der 
Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.2017
Bebauungsplan Nr. 32 „Herzzentrum Coswig (Anhalt)“, der 
Stadt Coswig (Anhalt) 
- Aufstellungsbeschluss und Einstellung bisheriger Be-
bauungsplanverfahren
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt:
1.	 Für den in der Anlage 1 zum Beschluss abgegrenzten Be-

reich soll der Bebauungsplan Nr. 32 „Herzzentrum Coswig 
(Anhalt)“ der Stadt Coswig (Anhalt) aufgestellt werden. Die 
Anlage 1 „Geltungsbereich“ ist Teil des Beschlusses.

2.	 Der Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 3 „Lerchenfeld/
Am Hasenwerder“ mit örtlichen Bauvorschriften soll aufge-
hoben werden (s. Anlage zum Aufstellungsbeschluss).

3.	 Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32 „Herzzent-
rum Coswig (Anhalt)“ der Stadt Coswig (Anhalt) werden fol-
gende Ziele verfolgt:

	 -	 Die geordnete städtebauliche und funktionale Entwick-
lung zur Standortsicherung und Erweiterung des vor-
handenen Herzzentrums.

	 -	 Verbesserung der Parkplatzsituation 
	 -	 Verbesserung und Erweiterung der Bettenkapazität
4.	 Zur Regelung der Kostentragung für das Aufstellungsver-

fahren ist ein Städtebaulicher Vertrag gem. § 11 Baugesetz-
buch (BauGB) abzuschließen.
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Anlagen: 
Anlage 1: 	 Widmungsverfügung
Anlage 1.1: 	 Lageplan 1:2000
Anlage 2: 	 Übersichtslageplan Erschließung B-Plan „Haide 

Feld III“ mit Luftbildüberlagerung (unmaßstäblich)

Stricker	 Clauß
Vorsitzender des Stadtrates	 Bürgermeister		
(im Original unterzeichnet)

Hinweis: 
Der Beschluss einschl. Anlagen kann von jedermann während 
der Dienststunden vom 03.01.2018 bis 17.01.2018 in der Stadt 
Coswig (Anhalt), Verwaltungsgebäude „Amtshaus“ in 06869 
Coswig (Anhalt), Am Markt 13, im Bauamt, eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt 
Coswig (Anhalt)

Widmungsverfügung

Auf Grund des § 6 Absatz 1 und 2 des Straßengesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06. Juli 1993 (GVBl. 
LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom  
17. Dezember 2014 (GVBl. LSA S. 522) verfügt die Stadt Coswig 
(Anhalt) gemäß Beschluss COS-BV-387/2017 die Widmung der 
folgenden Straße:

1. Beschreibung
Straßenbezeichnung: „Sandbreite“ im Gewerbegebiet „Haide 
Feld III“
Gemarkung: 	 Buro
Flur: 	 1
Flurstücke: 	 Teile aus den Flurstücken 130; 131; 132/2; 138/3; 

139/3; 140/3; 431; 433; 435; 437; 439; 441; 443
Lage:	 siehe Anlage (Übersichts- und Lageplan)

2. Verfügung / Straßenbaulastträger
2.1. Die unter 1. bezeichnete Fläche wird als öffentliche Straße 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 StrG LSA gewidmet. Trägerin der Stra-
ßenbaulast ist gem. § 42 Abs. 1 StrG LSA die Stadt Coswig 
(Anhalt).

2.2. Widmungseinschränkung: 	 keine

3. Wirksamwerden
Wirksamwerden der Verfügung: am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung

4. Sonstiges:
Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der Sprechzeiten 
hier eingesehen werden:
Stadt Coswig (Anhalt)
Am Markt 13 (Amtshaus)
1. OG Zimmer 207
06869 Coswig (Anhalt)

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach der öffentlichen Bekanntmachung schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch bei der Stadt Coswig (Anhalt), Am 
Markt 1, 06869 Coswig (Anhalt) eingelegt werden. 

Coswig (Anhalt), den 05.12.2017

Clauß
Bürgermeister
(im Original unterzeichnet)

Beschluss COS-BV-393/2017 des Stadtrates 
der Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.2017
Annahme von Spenden an die Stadt Coswig (Anhalt) im 
Haushaltsjahr 2017
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt die Annah-
me von Geldspenden sowie die Nutzung für den angegebenen 
Spendenzweck.

Stricker 	 Clauß
Vorsitzender des Stadtrates	 Bürgermeister
(Im Original unterzeichnet)	 (Im Original unterzeichnet)

Beschluss 352/2017 des Stadtrates der 
Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.2017
Sanierungsgebiet „Altstadt Coswig“ 
hier: Maßnahmen bis zum Abschluss der städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahme
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt:
1. 	 Die städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Altstadt Coswig“ 

wird weitergeführt und die in der Anlage 6 aufgelisteten kom-
munalen Bau- und Ordnungsmaßnahmen werden vorbehaltlich 
der Mittelbereitstellung durch die jeweilige Haushaltssatzung 
bis zum Abschluss der Sanierung realisiert. Städtebauför-
dermittel aus dem Bund-Länder-Programm „Städtebaulicher 
Denkmalschutz“ sind prioritär für diese Maßnahmen im Sanie-
rungsgebiet „Altstadt Coswig“ zu beantragen.

2. 	 Den Eigentümern von Grundstücken im Sanierungsgebiet 
soll die vorzeitige freiwillige Ablöse des Ausgleichsbetrags 
ermöglicht werden.

3. 	 Als Zeitraum bis zum Abschluss der Sanierungsmaßnahme 
wird der 31.12.2025 bestimmt.

Anlagen: 
-	 Anlage 1 - Beschluss über die förmliche Festlegung des Sa-

nierungsgebiets Altstadt BV 162/93 vom 10.06.1993
-	 Anlage 2 - ISEK Erhaltungsgebiet, Plan Bestand Wohnen 

und Wohnumfeld-Grünflächen und Plätze
-	 Anlage 3 - ISEK Erhaltungsgebiet, Plan Bestand Bauzu-

stand 
-	 Anlage 4 - ISEK Erhaltungsgebiet, Plan Schwächen
-	 Anlage 5 - ISEK Erhaltungsgebiet, Plan Städtebauliches 

Gesamtkonzept
-	 Anlage 6 - Liste der noch durchzuführenden kommunalen 

Bau- und Ordnungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet „Alt-
stadt Coswig“

-	 Anlage 7 - Übersichtsplan der noch durchzuführenden 
kommunalen Bau- und Ordnungsmaßnahmen im Sanie-
rungsgebiet „Altstadt Coswig“

Stricker	 Clauß
Vorsitzender des Stadtrates	 Bürgermeister		
(im Original unterzeichnet)

Hinweis: 
Der Beschluss einschl. Anlagen kann von jedermann während 
der Dienststunden vom 03.01.2018 bis 17.01.2018 in der Stadt 
Coswig (Anhalt), Verwaltungsgebäude „Amtshaus“ in 06869 
Coswig (Anhalt), Am Markt 13, im Bauamt, eingesehen werden.

Beschluss 387/2017 des Stadtrates der 
Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.2017
Widmung einer Verkehrsfläche „Sandbreite“, im B-Plange-
biet „Haide Feld III“, Coswig (Anhalt), OT Buro
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt:
Die in der Anlage 1 beigefügte Widmung der Verkehrsfläche 
„Sandbreite“ im B-Plangebiet „Haide Feld III“ als Gemein-
destraße entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung 
durch Allgemeinverfügung. Siehe Anlage auf der nächsten Seite.
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Anlage:
1. Übersichts- und Lageplan 

Beschluss 390/2017 
des Stadtrates der Stadt Coswig (Anhalt) 
vom 30.11.2017
Ankündigung der Einziehung eines Teilstückes der Straße 
„Am Brennickel„ nach § 8 Straßengesetz Sachsen-Anhalt
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt die öffent-
liche Ankündigung seiner Absicht, das in der Anlage 1 abge-
grenzte Teilstück der öffentlichen Verkehrsanlage „Am Brenni-
ckel“ in seiner Eigenschaft als öffentliche Straße in der Stadt 
Coswig (Anhalt) nach § 8 Straßengesetz für das Land Sachsen-
Anhalt aufzuheben.
Anlagen:
Anlage 1: 	 Kartenausschnitt mit Darstellung der 

örtlichen Lage des zur Einziehung vor-
gesehenen Teilstückes der Straße „Am 
Brennickel“

Stricker	 Clauß
Vorsitzender des Stadtrates	 Bürgermeister
	 (im Original unterzeichnet)
Hinweis:
Der Beschluss einschl. Anlagen kann von jedermann während 
der Dienststunden vom 03.01.2018 bis 17.01.2018 in der Stadt 
Coswig (Anhalt), Verwaltungsgebäude „Amtshaus“ in 06869 
Coswig (Anhalt), Am Markt 13, im Bauamt, eingesehen werden.

Beschluss 398/2017 des Stadtrates der 
Stadt Coswig (Anhalt) vom 30.11.2017
Außerplanmäßige Ausgabe Haushalt 2017
Tiefenenttrümmerung und Baugrundfreimachung Grund-
stück: Geschwister-Scholl-Straße 30, 06869 Coswig (An-
halt)
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt eine außer-
planmäßige Auszahlung im Haushaltsjahr 2017 bei dem Pro-
dukt 51102 (Budget 511020102) Stadtumbau Ost, Tiefenent-
trümmerung in Höhe von 394.438,50 EUR.

Stricker	 Clauß
Vorsitzender des Stadtrates	 Bürgermeister
(im Original unterzeichnet)

Hinweis:
Der Beschluss kann von jedermann während der Dienststun-
den vom 03.01.2018 bis 17.01.2018 in der Stadt Coswig (An-
halt), Verwaltungsgebäude „Amtshaus“ in 06869 Coswig (An-
halt), Am Markt 13, im Bauamt, eingesehen werden.

Beschluss COS-BV-379/2017

Kalkulation der Trinkwassergebühren der Stadt 
Coswig (Anhalt) für die Jahre 2018 - 2020

Der Stadtrat beschließt die Kalkulation der Gebühren für Trink-
wasser, im Versorgungsgebiet des Eigenbetriebes Stadtwerke 
Coswig (Anhalt), ab 01.01.2018 bis 31.12.2020, entsprechend 
des für den o. g. Kalkulationszeitraum ermittelten durchschnitt-
lichen Aufwandes in Höhe von 1.208.905 € und einer durch-
schnittlichen Menge von 345.592 m3.

Stricker	 Clauß
Vorsitzender des Stadtrates	 Bürgermeister

Gebührenkalkulation 2018 - 2020 Trinkwasser

unter Berücksichtiging des statistisch zu erwartenden 
Einwohnerrückganges

Durchschnitt 
3 Jahre

2018 2019 2020 2018-
2020    

Materialaufwand 142.625 140.769 142.944 142.113
Personalauf-
wand 221.342 227.982 224.822 224.715
sonst. Betriebl. 
Aufwendungen 89.354 87.541 86.101 87.666
sonst. Steuern 1.800 1.800 1.800 1.800
Zwischensum-
me I 455.122 458.092 455.666 456.293
Abschreibungen 510.409 515.409 510.409 512.076
Zinsen 143.951 135.054 125.939 134.982
Zwischensum-
me II 1.109.481 1.108.556 1.092.015 1.103.351
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Dieser Verlustvortrag ist nach fünf Jahren auszugleichen und 
wird wie folgt behandelt:
- Ausbuchung gegen die Kapitalrücklage des Eigenbetriebes
Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 ist zu veröffent-
lichen.

Stricker 	 Clauß
Vorsitzender des Stadtrates 	 Bürgermeister
Im Original unterzeichnet

Angaben in den Beschlüssen über

1. die Feststellung des Jahresabschlusses 2016  
2. die Verwendung des Jahresgewinns/die Behand-
lung des Jahresverlustes 
- in Euro -

1.	 Feststellung des Jahresabschlusses
1.1.	 Bilanzsumme	 8.865.787,54
1.1.1.	 davon entfallen auf der Aktivseite auf
	 das Anlagevermögen1)	 8.478.113,83
	 auf das Umlaufvermögen2)	 386.087,51
	 Rechnungsabgrenzungsposten3)	 1.586,20
1.1.2.	 davon entfallen auf der Passivseite auf
	 - das Eigenkapital4)	 2.735.700,12
	 - Sonderposten f. Zuschüsse zum
	 Anlagevermögen5)	 628.086,69
	 - die empfangenen Ertragszuschüsse6)	 108.726,41
	 - die Rückstellungen7)	 123.876,84
	 - die Verbindlichkeiten8)	 5.269.397,48
1.2.	 Jahresgewinn/Jahresverlust9)	 2.844,44
1.2.1.	 Summe der Erträge10)	 2.849.137,65
1.2.2.	 Summe der Aufwendungen11)	 2.846.293,21
2.	 Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des 

Jahresverlustes
2.1.	 bei einem Jahresgewinn:
	 a)	 zur Tilgung des Verlustvortrages	 2.844,44
	 b)	 zur Einstellung der Rücklagen	 -
	 c)	 zur Abführung an den Haushalt des
		  Aufgabenträgers	 -
	 d)	 auf neue Rechnung vorzutragen	 -
2.2.	 bei einem Jahresverlust:
	 a)	 zu tilgen aus dem Gewinnvortrag/Rücklagen	 -
	 b)	 aus dem Haushalt des Aufgabenträgers	 -
	 c)	 auf neue Rechnung vorzutrage	 -
	 d)	 Sonderregelung: Entnahme aus der Rücklage:	 -

1)	 Posten A der Aktivseite der Bilanz
2)	 Posten B der Aktivseite der Bilanz
3)	 Posten C der Aktivseite der Bilanz
4)	 Posten A der Passivseite der Bilanz
5)	 Posten B der Passivseite der Bilanz
6)	 Posten C der Passivseite der Bilanz
7)	 Posten D der Passivseite der Bilanz
8)	 Posten E der Passivseite der Bilanz
9)	 Nichtzutreffendes streichen
10)	Posten 1 bis 3, 8 der GuV-Rechnung 
11)	Posten 4 bis 7, 9, 11 der GuV-Rechnung

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Coswig (Anhalt), Eigenbetrieb der Stadt 
Coswig (Anhalt)
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Coswig 
(Anhalt), Eigenbetrieb der Stadt Coswig (Anhalt), Coswig (An-
halt), für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen 

Verwaltungsum-
lage 161.973 162.388 162.814 162.392
Verrechnung 
Kommunalser-
vice 45.000 45.000 60.000 50.000
Zwischensum-
me III 1.316.455 1.315.944 1.314.829 1.315.743
abzgl. Ertrags-
zuschüße 32.519 14.246 6.723 17.829
abzgl. Auflösung 
Sonderposten 46.559 54.302 55.712 52.191
abzgl. Wasse-
rentnahmeentgelt 23.000 23.000 23.000 23.000
abzgl. Lösch-
wasser 8.411 8.411 8.411 8.411
Aufwand 1.205.966 1.215.984 1.220.983 1.214.311
abzgl. Kosten-
überdeckung 
Vorjahre 6.944 6.944 6.944 6.944
Kapitalverzin-
sung 1.732 1.578 1.438 1.583
Aufwand 1.200.753 1.210.619 1.215.478 1.208.950
Wasserver-
brauch in rn3 347.789 345.592 343.394 345.592
Preis pro m3 
netto 3,45 3,50 3,54  3,50
Preis pro m3 
brutto 3,69 3,75 3,79 3,75

Beschluss COS-BV-380/2017

Festlegung der Trinkwassergebühren der Stadt Cos-
wig (Anhalt) für die Jahre 2018 - 2020 auf der Grund-
lage der vorliegenden Trinkwasserkalkulation

Der Stadtrat beschließt, dass auf der Grundlage der vorge-
legten Trinkwasserkalkulation, die Trinkwassergebühr ab 
01.01.2018 in Höhe von 3,50 € netto unverändert bleibt. Die Ge-
bühr wird als Gesamtpreis (Leistungspreis) erhoben. Zuzüglich 
zu dieser Gebühr sind das Wasserentnahmeentgelt — in fest-
gelegter Höhe — und die Umsatzsteuer, entsprechend des im 
Umsatzsteuergesetz (UStG) festgelegten Umsatzsteuersatzes, 
zu entrichten. Daraus folgend ergibt sich, entsprechend dem 
gültigen Wasserentnahmeentgelt (0,05 €/m3) und des gültigen 
USt-Satzes (7 %), ein Brutto-Betrag in Höhe von 3,80 €/m3.

Stricker	 Clauß
Vorsitzender des Stadtrates	 Bürgermeister

Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) hat in seiner Sit-
zung am 30.11.2017 den Beschluss COS-BV-382/2017 
„Feststellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjah-
res 2016 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) 
und Entlastung des Betriebsleiters“ beschlossen.
Beschluss: 
Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 
2016 des Eigenbetriebes Stadtwerke Coswig (Anhalt) fest und 
erteilt dem Betriebsleiter Entlastung.
Der Jahresabschluss weist ein Ergebnis in Höhe von 2.844,44 € 
auf.
Aus dem Jahr 2011 besteht noch ein Verlustvortrag in Höhe von 
52.063,88 €. 
Dieser Verlustvortrag ist nach fünf Jahren auszugleichen und 
wird wie folgt behandelt:
- Ausbuchung gegen die Kapitalrücklage des Eigenbetriebes
Aus dem Jahr 2012 besteht noch ein Verlustvortrag in Höhe von 
86.556,73 €. 
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Finanz- und Ertragssituation des Eigentriebes. Der Lagebericht 
steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftli-
chen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass mit 
dem Zusatz, dass durch die Inanspruchnahme des Kassenkre-
dites der finanzielle Spielraum des Eigenbetriebes unverändert 
eingeschränkt ist.

Lutherstadt Wittenberg, den 28. September 2017

Genehmigung des Vorhabenbezogenen  
Bebauungsplanes Nr. 21/2 „Schwarzer  
Weg-SÜD“ der Stadt Coswig (Anhalt)
Mit Verfügung des Landkreises Wittenberg vom 28.11.2017 
AZ: 63-03478-2017-40 wurde der o. g. Bebauungsplan gemäß  
§ 10 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. Die Geneh-
migung des vom Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) in der 
Sitzung 28.09.2017 als Satzung beschlossenen Vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 21/2 „Schwarzer Weg- SÜD“ 
der Stadt Coswig (Anhalt), bestehend aus der Planzeichnung  
(Teil A), einschließlich den textlichen Festsetzungen (Teil B) und 
der Begründung, wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB be-
kannt gemacht.
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 21/2 „Schwarzer 
Weg-SÜD“ der Stadt Coswig (Anhalt) tritt gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft.
Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes liegt in der Gemarkung Coswig, in der Flur 18, Flurstücke 
81/3, 254, 252, 249, 250. 246, 245, 244, 257, 256.
Das Planungsziel des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 21/2 orientiert auf die Erhaltung und Fortentwicklung des 
zentralen Versorgungsbereiches „Schwarzer Weg“ und dessen 
räumliche Verknüpfungen mit dem umgebenden Stadtgebiet 
von Coswig (Anhalt). Dabei konzentriert sich die Stadt Coswig 
(Anhalt) auf bereits vorgenutzte Flächen (ehemalige Gärtnerei) 
und betreibt aktives Brachflächenrecycling als ersten Schritt 
zur Revitalisierung des Gesamtareals der ehemaligen Gärtne-
rei. Der Nahversorgungsstandort soll mit dem über den Vorha-
benbezogenen Bebauungsplan neu in seiner Lage konzipierten
Lebensmittelvollsortimentverbrauchermarkt weiterhin die Nah-
versorgung für das nördliche Stadtgebiet von Coswig (Anhalt) 
und damit sämtliche Ortsteile im Einzugsbereich sichern. 
Darüber hinaus soll über den Geltungsbereich des Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes
der Auftakt zu einer zukünftigen Wohnbebauung weiter Rich-
tung Süden ausgerichtet, auf den Flächen der ehemaligen 
Gärtnerei, ermöglicht werden.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des 
Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen, für die außerhalb des Vorha-
ben- und Erschließungsplanes einbezogenen Flächen wird hin-
gewiesen.
Jeder kann den rechtskräftigen Bebauungsplan und die Be-
gründung sowie den Vorhaben- und Erschließungsplan, ein-
schließlich Durchführungsvertrag dazu, ab diesem Tag in der 
Stadtverwaltung Coswig (Anhalt), im Verwaltungsgebäude 
„Amtshaus“ in 06869 Coswig (Anhalt), Am Markt 13, Fachbe-
reich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt einsehen und über 
den Inhalt Auskunft verlangen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 und Abs. 2 
und 2a BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit die-

Vorschriften liegen in der Verantwortung des Betriebsleiters 
des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 142 Abs. 1 KVG LSA unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in-
ternen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen des Betriebsleiters sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den ge-
setzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Landkreis Wittenberg 
Rechnungsprüfungsamt

uneingeschränkter 
Feststellungsvermerk 
mit hinweisendem Zusatz

Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 28. August 
2017 abgeschlossener Prüfung durch den mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses 2016 Beauftragten
WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Zweigniederlassung Leipzig
die Buchführung und der Jahresabschluss des Eigenbetriebes
Stadtwerke Coswig (Anhalt), 
Eigenbetrieb der Stadt Coswig (Anhalt)
den gesetzlichen Vorschriften und der Betriebssatzung ent-
sprechen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
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ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Stadt Coswig (Anhalt) geltend gemacht 
worden ist.
Mängel der Abwägung nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 BauGB sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 
1-3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Cos-
wig (Anhalt) geltend gemacht worden sind. 
Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen 
(§ 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Gleiches gilt, 
wenn Fehler gemäß § 214 Abs. 2a BauGB zu 
beachten sind.

Coswig (Anhalt), d. 11.12.2017

Clauß
Bürgermeister
Stadt Coswig (Anhalt)
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es keine Wortmeldungen gab und so beendete der Vorsitzende 
den öffentlichen Teil der Sitzung.

H. Stricker
Vorsitzender des Stadtrates

Das Rathaus informiert
Das Rathaus bleibt vom Samstag, den 23.12.2017 bis zum 
Freitag, dem 29.12.2017 inklusive Bürgerbüro/ Stadtinforma-
tion und Meldestelle geschlossen.
Auch die Stadtbibliothek bleibt zwischen den Feiertagen ge-
schlossen. 

Informationen an unsere älteren Mitbürger
Eine gute Tradition ist es seit Jahren unseren Senioren zu ihren 
Geburtstagen oder Ehejubiläen zu gratulieren. Das handhaben 
der Bürgermeister der Stadt und die einzelnen Ortsbürgermeis-
ter unsere Ortschaften sehr individuell - persönlich oder per 
Post, mit Unterstützung der Ortschaftsräte, Mitarbeitern der 
Stadt oder ehrenamtlich tätiger Einwohner. 
Aber auch bei unseren Senioren wirkt sich der demographi-
sche Wandel mit all seinen Entwicklungen aus. So sind viele 
Senioren lange über das 60. Lebensjahr hinaus aktiv im Berufs-
leben unterwegs. 
Das ist auch ein Grund dafür, dass die einheitliche Festlegung 
getroffen wurde, ab dem 1. Januar 2018 die persönlichen 
Gratulationen in den Ortschaften ab dem 70. Geburtstag alle  
5 Jahre und ab dem 90. Lebensjahr jährlich auszurichten. In der 
Kernstadt Coswig wird den Jubilaren ab dem 75. Geburtstag 
alle 5 Jahre mit einer Glückwunschkarte des Bürgermeisters 
gratuliert. Ab dem 90. Geburtstag dann, auf Wunsch, persön-
lich durch einen Vertreter der Stadt Coswig (Anhalt). Bei der 
Übermittlung der Glückwünsche zu den Ehejubiläen bleibt alles 
beim Alten.
In diesem Zusammenhang weisen wir auch noch einmal auf die 
Möglichkeit der Einrichtung einer Übermittlungssperre für Da-
ten aus Anlass von Alters- und Ehejubiläen hin. Diese können 
Sie in unserer Meldebehörde beantragen.

Sprechstunde der Schiedsstelle der Stadt 
Coswig (Anhalt)
Der neue Schiedsmann der Stadt Coswig (Anhalt), Herr 
Fritzsche, wird zukünftig 
jeden 1. Dienstag im Monat, in der Zeit von 15:00 bis 
17:00 Uhr
die Sprechstunde der Schiedsstelle abhalten.
Diese findet im Beratungsraum des Amtshauses der Stadt 
Coswig (Anhalt), Am Markt 13, 06869 Coswig (Anhalt) statt.
Die Schiedsstelle ist unter anderem zuständig für Nachbar-
schaftsstreitigkeiten. 

Das Bürgerbüro informiert
Ein neuer Kalender für das Jahr 2018 wurde von der Stadtver-
waltung aufgelegt und ist ab sofort im Bürgerbüro zum Preis von:
7,00 EUR Format A4 und im A3 Format für 9,00 EUR erhältlich.
Wunderschöne Innen- und Außenmotive der Stadt-, Dorf- und 
Feldsteinkirchen von Coswig (Anhalt) und der verschiedenen 
Ortsteilen, machen diesen Kalender wieder einmalig - Coswig 
typisch - und zu einem Liebhaberstück!

Bericht über die 19. Sitzung des Stadtrates 
am 30.11.2017
Nach der Eröffnung der Sitzung und der Begrüßung der An-
wesenden wurden die fristgemäße Einladung, die ordentliche 
Bekanntmachung sowie die Beschlussfähigkeit festgestellt. 
Zur Tagesordnung gab der Vorsitzende bekannt, dass die  
4. Änderungssatzung der Hundesteuersatzung der Stadt Cos-
wig (Anhalt) von der Tagesordnung genommen wird, da es hier 
noch Klärungsbedarf gibt. Die geänderte Tagesordnung wurde 
durch den Stadtrat bestätigt. 
Ein besonderer Tagesordnungspunkt war in dieser Sitzung 
die Ehrung der Wahlhelfer zur Bundestagswahl im September 
dieses Jahres. Der Bürgermeister übergab die Dankesurkun-
den vom Bundesministerium des Innern an die Wahlhelfer der 
Stadt. Die Wahlhelfer aus den Ortschaften bekamen die Urkun-
den von ihren Ortsbürgermeistern überreicht. Insgesamt waren 
am 27. September 139 Wahlhelfer im Einsatz.
Anschließend wies der Vorsitzende auf § 33 Kommunalverfas-
sungsgesetz (KVG LSA) und somit auf das Mitwirkungsverbot 
hin.
Die Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 28.09.2017 
wurde ohne Änderungen bestätigt. Danach übergab der Vor-
sitzende dem Bürgermeister das Wort zum Verlesen des Be-
richtes über die Arbeit der Verwaltung. Dieser Bericht ist auf 
der Internetseite der Stadt Coswig (Anhalt) zu lesen. (www.cos-
wiganhalt.de). Interessierte Bürger erhalten einen Abdruck im 
Bürgerbüro der Stadt Coswig (Anhalt). 
Zum Bericht des Bürgermeisters bedauerte der Vorsitzende 
der Fraktion der CDU das der Neujahrsempfang im Jahr 2018 
nicht stattfindet und das diese Entscheidung nicht mit den Mit-
gliedern des Stadtrates abgesprochen wurde. Weiter gab er die 
Empfehlung, dass es Sinn macht, sich bei der Umsetzung der 
neuen Datenschutzverordnung von einem externen Berater un-
terstützen zu lassen. 
In der „Einwohnerfragestunde“ gab es Anfragen zur Schweine-
haltung Düben GmbH & Co KG und zu verschiedenen Angele-
genheiten in der Ortschaft Klieken. Die Anfragen und Anregun-
gen wurden aufgenommen und werden, wenn es noch nicht 
erfolgt ist, schriftlich beantwortet.
Der Tagesordnung folgend, bat der Bürgermeister den Orts-
wehrleiter der Ortsfeuerwehr Klieken, Herrn Matthias Glöckner, 
nach vorne um ihm den Eid abzunehmen und die Urkunde als 
Ehrenbeamter zu übergeben. 
Nach einer kleinen Pause stellte der Stadtrat unter TOP 9 das 
Ausscheiden des Ortschaftsrates Rudi Beichel aus dem Ort-
schaftsrat Jeber-Bergfrieden fest. Der nächst festgestellte Be-
werber des Wahlvorschlages „Wählergemeinschaft Feuerwehr/
Weiden“ wird nun über sein Nachrücken informiert.
Der Stadtrat behandelte in der Folge im öffentlichen Teil dieser 
Sitzung 13 weiter Beschlussvorlagen, die allesamt ohne Anfra-
gen, Anregungen oder Änderungswünsche einstimmig bzw. 
mehrheitlich beschlossen wurden. In der Beschlussübersicht 
im amtlichen Teil dieses Amtsblattes kann man die Abstim-
mungsergebnisse zu den einzelnen Beschlüssen nachlesen. 
Entsprechend Hauptsatzung des Stadt Coswig (anhalt) werden 
alle Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Stadtrates veröf-
fentlicht, so dass auch die Inhalte der Beschlüsse bekanntge-
macht werden. Des Weiteren hat jeder interessierte Bürger die 
Möglichkeit über die Internetseite der Stadt Coswig (Anhalt) 
(www.coswiganhalt.de) unter der Rubrik „Unsere Stadt/Stadt-
rat/Bürgerinformationssystem“ in die öffentlichen Beschlüsse 
des Stadtrates und seiner Ausschüsse Einsicht zu nehmen.
Als letzten Tagesordnungspunkt rief der Vorsitzende den TOP 
Anfragen, Anregungen und Mitteilungen auf. Er stellte fest, dass 

Mitteilungen aus dem Rathaus
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Dienstag:	 Gesprächsrunde: Welche Highlights planen wir 
für das Jahr 2018?

Mittwoch:	 Kochen oder Backen - ihr habt die Wahl
Donnerstag:	 Freispiel
Freitag:	 DJ Workshop - Musik machen mit einem Fach-

mann
22.01. - 26.01.2018
Montag:	 Denksport: Lernt das großartige Spiel Schach 

oder könnt ihr es schon, dann fordert uns heraus.
Dienstag:	 Gesprächsrunde - Wollen wir für dieses Jahr eine 

feste AG einführen und wenn ja, was würde in 
Frage kommen?

Mittwoch:	 Kochen oder Backen - ihr habt die Wahl
Donnerstag:	 Freispiel
Freitag:	 DJ Workshop - Musik machen mit einem Fach-

mann
29.01. - 31.01.2018
Montag:	 Singstarturnier - kleine Preise und Urkunden er-

warten euch
Dienstag:	 Kreativtag: Gestaltet eure Leinwände - Ihr habt 

noch keine? Kein Problem, dann bauen wir zu-
sammen eine

Mittwoch:	 Kochen oder Backen - ihr habt die Wahl

Angebote im Jugendclub Cobbelsdorf im 
Januar 2018
02.01. - 05.01.2018
Dienstag:	 Urlaub
Mittwoch:	 Urlaub
Donnerstag: 	 Urlaub
Freitag:	 Urlaub
08.01. - 12.01.2018
Montag:	 Rückblick Weihnachten/Silvester?
Dienstag:	 Gestaltung des Tages nach Wunsch
Mittwoch:	 gemütliche Runde (Bäcker)
Donnerstag:	 Was machen wir im Februar und in den Winter-

ferien?
 Freitag:	 ab 16.00 Uhr Sport in der Turnhalle - vergesst 

eure Turnschuhe nicht
15.01. - 19.01.2018
Montag:	 Kreativtag
Dienstag:	 Gestaltung des Tages nach Wunsch
Mittwoch:	 gemütliche Runde (Bäcker)
Donnerstag:	 Fifaturnier an der Playstation 3
Freitag:	 ab 16.00 Uhr Sport in der Turnhalle - vergesst 

eure Turnschuhe nicht
22.01. - 26.01.2018
Montag:	 Basteln
Dienstag:	 Gestaltung des Tages nach Wunsch
Mittwoch:	 gemütliche Runde (Bäcker)
Donnerstag:	 Gesellschaftsspiele
Freitag:	 ab 16.00 Uhr Sport in der Turnhalle - vergesst 

eure Turnschuhe nicht
29.01. - 31.01.2018
Montag:	 Pizzatag (Bezahlen muss jeder selbst)
Dienstag:	 Gestaltung des Tages nach Wunsch
Mittwoch:	 gemütliche Runde (Bäcker)

Änderungen vorbehalten 

JC Betreuer B. Grobert

Hausverkauf in Weiden
Weiden ist ein Ortsteil der Stadt Coswig (Anhalt) im Landkreis 
Wittenberg und liegt am Rande des Flämings in Sachsen-An-
halt. Der Ort hat ca. 120 Einwohner und liegt ca. 2 km östlich 
von Jeber-Bergfrieden und ca. 16 km nördlich von Coswig 
(Anhalt). Das Objekt ist in Weiden gelegen und hat eine Größe 
von 950 m2. Das Grundstück ist bebaut mit einem Wohnhaus, 
welches als Mehrfamilienwohnhaus genutzt wird. Zurzeit sind 

Wir sind zu den gewohnten Öffnungszeiten:
Mo bis Fr von 9.00 bis 18.00 Uhr und Sa von 9.00 bis 12.00 
Uhr für Sie da, 
und freuen uns auf Ihren Besuch!

Gabriele Isermann

Einladung zum Sportfest 2018 
für Freizeitmannschaften der Stadt Coswig 
(Anhalt) und aller Ortsteile
Hallo Sportfreunde,
zu unserem alljährlichen Sportfest laden wir alle Freizeitmann-
schaften und Freizeitsportler aus den Vereinen, Firmen und Ju-
gendgruppen unserer Stadt herzlich ein.
Um den Pokal der Stadt Coswig (Anhalt)wird in den Disziplinen 
Volleyball und Fußball gekämpft. Alle Wettkämpfe werden in 
der Stadtsporthalle Coswig (Anhalt) ausgetragen.
Die Wettbewerbstage sind:
Samstag, 03.02.2018	 ab 09:30 Uhr 	 Volleyball Männer
Sonntag, 04.02.2018	 ab 09:30 Uhr	 Volleyball Frauen
Samstag 10.02.2018	 ab 09:30 Uhr	 Fußball Männer
Teilnahmeberechtigt sind:
Sportgruppen, Vereine, Firmen, Jugendgruppen aus dem Brei-
tensport, sowie alle Freizeitmannschaften der Stadt Coswig 
(Anhalt) und der Ortsteile.
Alle interessierten Sportfreunde melden sich bitte bis zum 
25.01.2018 entweder direkt im Klosterhof, Schloßstraße 57, 
06869 Coswig (Anhalt), oder telefonisch unter der Rufnummer 
034903 610165 bzw. per E-Mail unter g.fraessdorf@coswig-
online.de an. Ihre Ansprechpartnerin für die Anmeldung oder 
etwaige Fragen ist Frau Fräßdorf.

Angebote im Jugendclub „Lichtblick“ im 
Jahr 2018
02.01. - 05.01.2018
Dienstag:	 Gesprächs- und Kreativrunde: Wie war euer 

Weihnachten/Silvester?
Mittwoch:	 Kochen oder Backen - ihr habt die Wahl
Donnerstag: 	 Freispiel
Freitag:	 DJ Workshop - Musik machen mit einem Fach-

mann
08.01. - 12.01.2018
Montag:	 Kampf den Weihnachtspfunden - Wir gehen in 

die Turnhalle
Dienstag:	 Gesprächsrunde: Was machen wir im Februar 

und vor allem in den Winterferien?
Mittwoch:	 Kochen oder Backen - ihr habt die Wahl
Donnerstag:	 Freispiel
Freitag:	 DJ Workshop - Musik machen mit einem Fachmann
15.01. - 19.01.2018
Montag:	 Drückt die Daumen, wir brauchen Schnee - Wir 

wollen ein Iglu bauen (ohne Schnee leben wir un-
sere Kreativität an der Werkbank aus)
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Vereine und Parteien

Die Gewinnerliste unserer Jahresaktion

„Hier lebe ich, hier kaufe ich ein“

wird ab Freitag, d. 22.12.17 in den Geschäften der Werbege-
meinschaft ausgehängt.
Die Gewinne können am Samstag, dem 23.12.2017 in der 
Zeit von 9.00 - 14.00 Uhr im Fachgeschäft Elektro Keßler 
abgeholt werden.
Achtung - angefangene Karten verlieren nicht die Gültigkeit; 
die Treueaktion geht 2018 weiter!

Scherz
Vorsitzende der Werbegemeinschaft Coswig e. V.

Die Cohen-Gesellschaft Coswig (Anhalt) e. V. 
informiert
Der Vorstand der Cohen-Gesellschaft Coswig (Anhalt) e. V. 
wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein frohes Weihnachts-
fest bei bester Gesundheit und alles Gute für das neue Jahr.

Im Auftrag 

S. Nocke

Vorankündigung:
26.01.2018 	 Vortrag von Frau Dr. Matut, MLU Halle
23.02.2018 	 Vortrag von Dr. Bernd Ulbrich

Information des DRK
Im Zeitraum vom 27.12.2017 bis zum 05.01.2018 sind keine 
Veranstaltungen im Haus des DRK geplant. Wir haben aus 
betrieblichen Gründen in der Weihnachtswoche vom 25.12. - 
29.12.2017 geschlossen.

Das Team der DRK Begegnungsstätte wünscht allen einen 
guten Rutsch in Jahr 2018.

Die DRK-Begegnungsstätte Coswig informiert
Einige freie Plätze in den Gymnastikgruppen auch in den 
umliegenden Gemeinden.
Tun Sie etwas für Ihr körperliches Wohlergehen. Unsere Gymnas-
tik-Übungen trainieren Kraft, Beweglichkeit und Koordination.
Gymnastik wirkt wie ein kleiner Jungbrunnen. Sie kräftigt die 
einzelnen Muskeln im Körper, macht sie beweglicher, fördert 
das Zusammenspiel zwischen den Muskelgruppen. Zudem hält 
sie die Gelenke geschmeidig.
Entscheiden Sie sich schnell, informieren Sie sich oder 
kommen Sie zu einer kostenlosen Schnupperstunde!
Kontaktdaten: DRK Begegnungsstätte 034903 5200

Spezielles Angebot der Woche 08.01. - 12.01.2018

Montag, 08.01.18
14.00 Uhr	 Treffen der Brett- und Kartenspieler
16.00 - 17.30 Uhr	 Treffen des Jugendrotkreuzes
Dienstag, 09.01.18
14.30 Uhr	 SHG „Angst und Depressionen“ 
	 Gruppentreffen (bitte vorher Anmelden)
Mittwoch, 10.01.18
14.30 - 16.30 Uhr	 Raum und Zeit für Begegnungen zwi-

schen Flüchtlingen und Einheimischen
Donnerstag, 11.01.18
	 Wellnesstag
Abfahrt 9.15 Uhr	 Besuch der Salzoase Roßlau
13.00 Uhr	 „Tanz in neue Jahr“ mit Frau Kappel

drei von vier Wohnungen vermietet. Die Nettokaltmiete liegt bei 
ca. 4288,92 €. Das Haus ist in eingeschossiger Bauweise mit 
teilweisem Dachausbau errichtet. Das Gebäude ist zum Teil un-
terkellert. Die Immobilie ist hinsichtlich Trinkwasser, Abwasser, 
Elektro und Telefon erschlossen. Eisenbahnanschluss, öffent-
liche Verkehrsmittel, Arzt- und Zahnarztpraxis, Kindergarten 
und Grundschule befinden sich in Jeber-Bergfrieden. Besich-
tigungen sind nach vorheriger Absprache möglich. Ein Wert-
gutachten liegt zur Einsichtnahme vor. Angebote und Anfragen 
sind zu richten an: Stadt Coswig (Anhalt); Fachbereichsleiter 
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt; Herr Sonntag; Tel. 034903 
610418; Am Markt 1; 06869 Coswig (Anhalt).
Das Mindestgebot liegt bei 31.785 €. Die Angebote können bis 
zum 15.03.2018 abgegeben werden.

Die ehemalige Dorfschule in Weiden wird verkauft.

Mit freundlichen Grüßen
 
Steffen Schubert
Sachbearbeiter EDV/Marketing

Veranstaltungen
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Vom 21.12.2017 bis 29.12.2017 bleibt unsere Begegnungs-
stätte geschlossen.

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden der AWO ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2018. 

Anmeldungen zu allen Veranstaltungen in unserer Begeg-
nungsstätte oder telefonisch unter der Tel.-Nr. 034903 
31355. Unsere Fahrten und Ausflüge sind auch für Per-
sonen geeignet, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Auch 
Nichtmitglieder sind uns herzlich willkommen.

Michalke

Sehr geehrte Weidgenossen und  
Weidgenossinnen!
Die Leitung des Hegerings Coswig (Anhalt) übermittelt euch ein 
Dankeschön für euren jagdlichen Einsatz für das Jahr 2017.
Allen Mitgliedern des Hegeringes und euren Angehörigen wün-
schen wir ein frohes und gesundes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.
Möge das Jahr 2018 für uns alle ein erfolgreiches werden, bei 
bester Gesundheit und Weidmannsheil! 

Hegeringleiter
Udo Niesar

Sportnachrichten

Weihnachtsgrüße der Abteilung Handball 
des SV Blau-Rot Coswig e. V.
Die Abteilung Handball des SV Blau-Rot Coswig e. V. wünscht 
allen Mitgliedern, Sponsoren, Fans, Eltern der Nachwuchs-
mannschaften und Freunden des Handballsports eine schöne 
Vorweihnachtszeit, besinnliche Feiertage im Kreise der Familie 
sowie einen guten Rutsch in das neue Jahr 2018.

Um das Jahr mit euch gebüh-
rend ausklingen zu lassen, lädt 
der Abteilungsvorstand am 
30.12.17 zur gemeinsamen Jah-
resabschlussfeier in die Stadt-
sporthalle ein. Spiel und Spaß 
gibt es für die Kleinen von 15.00 
bis ca. 18.00 Uhr. Für alle Gro-

ßen, ob Sportler oder Handballfreunde, wird dann im Anschluss 
mit Disco-Einlage der Vorsilvester-Abend eingeläutet und das 
Jahr 2017 in geselliger Runde verabschiedet.
Wir laden alle herzlich ein und freuen uns auf zahlreiches Er-
scheinen in der Stadtsporthalle um einen tollen Tag mit euch 
zu verleben.

Sportliche Grüße vom Vorstand der Abteilung Handball

Spezielles Angebot der Woche vom 15.01. - 19.01.2018

Montag, 15.01.18
14.00 Uhr	 Treffen der Brett- und Kartenspieler
16.00 - 17.30 Uhr	 Treffen des Jugendrotkreuzes
Dienstag, 16.01.18
14.00 Uhr	 „Bingo“ gewinnen Sie tolle Preise
Mittwoch, 17.01.18
09.30 Uhr	 „Töpfern“ mit Frau Paasch
14.30 - 16.30 Uhr	 Raum und Zeit für Begegnungen zwi-

schen Flüchtlingen und Einheimischen
Samstag, 20.01.18 	 Kiss me, Kate Musikal (Tagesfahrt)
	 es geht ins Anhaltische Theater Dessau

Vorschau auf den Februar 2018

Kloßmuseum	 (Tagesfahrt)
Hier gibt es viel Neues, Kurioses und Besonderes zu entde-
cken. So findet man im Thüringer Kloßmuseum Heichelheim 
nicht nur zahlreiche neue Ausstellungstücke, Antworten auf au-
ßergewöhnliche Fragen (z. B.: „Kannte Goethe Klöße?“), son-
dern auch den wahrscheinlich größten begehbaren Kloß.
Termin:	 Dienstag, den 13. Februar 2018
Anmeldungen für alle Angebote jederzeit möglich:/Tele-
fon: 5200
(Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.)
Erste-Hilfe-Ausbildung
Nächster BG-Grundkurs-, Ersthelfer für Betriebe und LSM 
- Lehrgang für Führerscheinbewerber
Ort des Lehrganges: 	 DRK-Kreisverbandshaus
	 Am Alten Bahnhof 11
	 06886 Wittenberg
Termine: 	 auf Anfrage
Ort des Lehrganges:	 DRK Begegnungsstätte
	 Puschkinstraße 37
	 06869 Coswig
Termin:	 27.01. und 24.02.2018
Nächster BG-Kurs - Erste-Hilfe-Training, für Betriebe nach 
Vereinbarung!
Anmeldungen und Informationen ab sofort möglich!
Kontakte:
Leiterin: Marion Hausmann
Telefon: 034903 52023
E-Mail: aussenstelle.coswig@drk-wittenberg.de
Verwaltung: Jacqueline Döhring 
Telefon: 034903 52024 
E-Mail: verwaltung.coswig@drk-wittenberg.de
Reisen: Anke Kappel
Telefon: 034903 52021
E-Mail: reisen.coswig@drk-wittenberg.de
Seniorentreff: 
Telefon: 034903 52027

Veranstaltungsplan Stadtverband der  
Arbeiterwohlfahrt Coswig e. V.
Begegnungsstätte Elbstr. 1 
06869 Coswig 
Tel. 034903 31355

Monat Dezember/Januar 2018

Di., 02.01.2018
14.00 Uhr	 Neujahrs-Kaffeenachmittag
Mi., 03.01.2018
14.00 Uhr	 Spielnachmittag
Do., 04.01.2018
18.30 Uhr	 Klöppeln
Fr., 05.01.2018
 9.30 Uhr	 Turnen mit Fr. Eichler
Mo., 08.01.2018
14.00 Uhr	 Kaffeeklatsch
Mi., 10.01.2018
14.00 Uhr	 Spielnachmittag

Die Abteilung Fußball des
SV Blau-Rot Coswig e. V.

wünscht allen
Spielern, Trainern, Schiedsrichtern,

Sponsoren und Förderern,
allen Zuschauern und

ehrenamtlichen Helfern
ein frohes und besinnliches

Weihnachtsfest
sowie einen guten Rutsch.

Damit verbunden sind
beste Wünsche für das Jahr 2018.
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Sa., 06.01.
18.00 Uhr		 Coswig		  Andacht zum Epiphaniastreffen
Termine:
Fr., 15.12.
16.00 Uhr	 Klieken		  Kindernachmittag im Pfarrhaus mit 
					    begehbarem Adventskalender in der 
					    Kirche
So., 17.12.
17.00 Uhr	 Coswig		  Konzert Gemeinschaftschor Coswig
Fr., 06.01.
18.00 Uhr	 Coswig		  Epihaniastreffen

Ein Dankeschön an Ehrenamtliche

In unseren Gemeinden gibt es so viele fleißige Helfer, die 
manchmal heimlich, meist aber unheimlich viel zum Gelingen 
der Gemeindearbeit beitragen.
Liebe Kuchenbäcker, Busfahrer, Blumenschmücker, Bastelfe-
en, Bauleiter, Lektoren, Salatschnippler, Boten-Boten, Kinder-
belustiger, Fotografen, Kirchenputzer, Tonakrobaten aller Art 
und und und * - seid alle herzlich eingeladen zum Epiphaniast-
reffen am 6. Januar 2018.
Beginnen wollen wir mit einer Andacht um 18.00 Uhr in der Kir-
che in Coswig. Anschließend gibt es ein gemeinsames Abend-
essen im Pfarrhaus. In gemütlicher Runde werden wir dort der 
Kirchenchronik lauschen und das Jahr 2017 in unseren Ge-
meinden Revue passieren lassen.
Lassen Sie sich von uns diesen Abend zum Geschenk machen! 
Sie sind alle herzlich willkommen!
* Eingeladen sind alle, die in irgendeiner Art und Weise ehren-
amtlich Arbeit für unsere Kirchengemeinden leisten. Sei es nun 
regelmäßig oder bei einzelnen Veranstaltungen im Kirchenjahr.

Holm Haschker	 Bastian Loran

Angela Frenzel	 Martin Bahlmann

Chronik 2017

Auch über das Jahr 2017 soll es wieder eine Chronik geben, die 
beim Epiphaniastreffen am 6. Januar 2018 verlesen wird. Damit 
sie wieder so toll wird wie in den letzten Jahren, brauchen wir 
Ihre Mitarbeit! Bitte senden Sie Artikel und Fotos von Gemein-
deveranstaltungen bis zum 17. Dezember 2017 an die E-Mail 
Adresse der Coswiger Kirchengemeinde (st_nicolai@web.de) 
oder geben Sie sie im Kirchenbüro ab. Herzlichen Dank schon 
im Voraus!

Angela Frenzel, Dörte Lindemann

Regelmäßige Gemeindekreise
Junge Gemeinde	 donnerstags	 18.00 Uhr
Kirchenmusikalische Arbeitskreise:
Kirchenchor	 donnerstags	 19.30 Uhr
Posaunenchor	 dienstags	 19.00 Uhr
Jungbläser	 montags	 16.30 Uhr
Anfänger Posaunenchor	 freitags	 17.00 Uhr

Evangelische Hoffnungsgemeinde Zieko

Gottesdienste

Christvesper - Heiligabend
Klieken: 	 14:30 Uhr
Luko: 	 14:30 Uhr
Düben: 	 15:30 Uhr
Zieko: 	 16:00 Uhr
Buko: 	 16:30 Uhr
Buro: 	 18:00 Uhr
1. Weihnachtsfeiertag - Coswig
Montag, den 25.12.2017, 10:30 Uhr
2. Weihnachtsfeiertag - Griebo 
Dienstag, den 26.12.2017, 10:30 Uhr

Weihnachtsgrüße der  
Sportgemeinschaft  
SG Blau-Weiß Klieken e. V. Fußball
Alle Mannschaften möchten sich an dieser Stelle im Namen 
des Vorstandes bei allen Fans, Freunden, ehrenamtlichen Hel-
fern, Eltern, Sponsoren und Förderern für die Treue und Unter-
stützung recht herzlich bedanken und wünschen frohe Weih-
nachten und ein gesundes, glückliches und 
erfolgreiches Jahr 2017.

SG Blau-Weiß Klieken e. V.
Abt. Fußball

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde Coswig

Gottesdienste

Fr., 22.12.
17.00 Uhr		 Coswig		  Christvesper im Seniorenwohnpark
So., 24.12.
14.30 Uhr		 Griebo 		  Christvesper
16.00 Uhr		 Coswig		  Christvesper mit Krippenspiel
16.00 Uhr		 Wörpen		  Christvesper mit Krippenspiel
17.30 Uhr		 Göritz		  Christvesper
18.00 Uhr		 Coswig		  Christvesper
18.30 Uhr		 Senst		  Christvesper
Mo., 25.12.
10.30 Uhr		 Coswig 		  Gottesdienst
Di., 26.12.
10.30 Uhr		 Griebo		  Gottesdienst
So., 31.12.
18.00 Uhr		 Coswig		  Gottesdienst
Mo., 01.01.
17.00 Uhr		 Griebo		  Gottedienst mit Abendmahl
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Geburtstage

Der Bürgermeister der Stadt Coswig (Anhalt) 
gratuliert den Bürgern der Stadt Coswig (Anhalt) 
nachträglich ganz herzlich zum Geburtstag
Redaktionsschluss: 11.12.2017
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Ge-
währ!
09.12.	 Frau Gitta Pirke	 zum 80. Geburtstag
09.12. 	 Frau Margarete Senst	 zum 85. Geburtstag
11.12.	 Frau Ruth Chemnitz	 zum 85. Geburtstag
11.12.	 Herr Joachim Dietrich	 zum 75. Geburtstag
11.12.	 Frau Margitta Harre	 zum 80. Geburtstag
12.12.	 Herr Otto Göricke	 zum 80. Geburtstag
13.12.	 Frau Barbara Friedel	 zum 70. Geburtstag
13.12.	 Herr Erich Klett	 zum 80. Geburtstag
14.12.	 Herr Reinhard Glück	 zum 75. Geburtstag
14.12.	 Frau Margitta Lehnert	 zum 80. Geburtstag
16.12.	 Frau Ruth Bruch	 zum 75. Geburtstag
16.12.	 Herr Klaus Herzog	 zum 85. Geburtstag
16.12.	 Frau Johanna Mohs	 zum 75. Geburtstag
18.12.	 Frau Waldtraut Nebe	 zum 90. Geburtstag
20.12.	 Frau Gerda Müller	 zum 80. Geburtstag
20.12.	 Frau Renate Schmidt	 zum 80. Geburtstag

Der Bürgermeister der Stadt Coswig (Anhalt) 
gratuliert ganz herzlich nachträglich dem Ehe-
paar Rosemarie und Friedrich Wielop zum Fest 
der „Diamantenen Hochzeit“ welches sie am 
14.12.2017 feiern konnten. Wir wünschen alles 
Gute, Gesundheit und noch viele schöne gemein-
same Jahre.

Der Bürgermeister der Stadt Coswig (Anhalt)  
und die Ortsbürgermeister/in gratulieren ganz  
herzlich nachträglich zum Geburtstag
07.12.	 Herr Hans-Jürgen Krause 
	 aus Luko	 zum 75. Geburtstag
11.12.	 Herr Dieter Schneider 
	 aus Serno	 zum 70. Geburtstag
12.12.	 Frau Brunhilde Lindau 
	 aus Cobbelsdorf	 zum 70. Geburtstag
12.12.	 Herr Horst Scheurig 
	 aus Klieken	 zum 80. Geburtstag
14.12.	 Herr Kurt Wittkowski 
	 aus Ragösen	 zum 75. Geburtstag
16.12.	 Frau Waltraud Hänsch 
	 aus Düben	 zum 70. Geburtstag
16.12.	 Frau Barbara Schwenke 
	 aus Zieko	 zum 75. Geburtstag
18.12.	 Frau Gisela Märker 
	 aus Jeber-Bergfrieden	 zum 80. Geburtstag
19.12.	 Herr Fritz Schickedanz 
	 aus Luko	 zum 80. Geburtstag
20.12.	 Herr Otto Marsch 
	 aus Cobbelsdorf 	 zum 70. Geburtstag

Silvester - Luko
Sonntag, den 31.12.2017
Musikalische Andacht mit Abendmahl
16:00 Uhr
Neujahr - Griebo
Montag, den 01.01.2018, 17:00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl

Sonntagsandacht
Buko: 31.12.2017, 10:00 Uhr

Sprechzeiten im Gemeindebüro Zieko
dienstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Telefon: 034903 62645
E-Mail: buero@hoffnungsgemeinde-zieko.de
Pfarrer Martin Bahlmann ist erreichbar unter:
Telefon: 034907 30261
Mobil: 0173 588 5771

Katholische Gemeinde St. Michael
24.12.2017, Sonntag 4. Advent
09.00 Uhr 	 Hl. Messe
24.12.2017, Heiligabend
22.00 Uhr 	 Christmette
25.12.2017, Hochfest der Geburt des Herrn
10.30 Uhr 	 Weihnachtshochamt in Roßlau
26.12.2017, Dienstag 2. Weihnachtstag
10.00 Uhr 	 Hl. Messe in Coswig
31.12.2017, Sonntag Silvester
09.00 Uhr 	 Hl. Messe
02.01.2018, Dienstag
08.00 Uhr 	 Gottesdienst

In den ersten Tages des neuen Jahres ziehen die Sternsinger 
durch die Straßen. Sie werden den Segen Gottes austrage und 
sammeln für Kinder auf der ganzen Welt. Danke für ihre Spen-
de!

Eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit wünscht K. Hoffmann

Neuapostolische Kirche Coswig (Anhalt) 
www.coswig.nak-nordost.de

Gottesdienste

Montag, 25.12., Weihnachten
10.00 Uhr	 Gottesdienst in Coswig
Sonntag, 31.12., Silvester
10.00 Uhr	 Gottesdienst in Coswig
Sonntag, 07.01.
10.00 Uhr	 Übertragungsgottesdienst  in Coswig
	 Bezirksapostel Krause
Mittwoch, 10.01.
19.30 Uhr	 Gottesdienst in Coswig

Gemeindevorsteher
Gerald Müller
E-Mail: vorsteher@nakcoswig.de

dass es Sie gibt.

anzeigen.wittich.de

Zeigen Sie Ihren Kunden,
Der Ortsbürgermeister der Gemeinde Cobbels-
dorf, Herr Saage, gratuliert ganz herzlich nach-
träglich dem Ehepaar Brunhilde und Uwe Lindau 
zum Fest der „Goldenen Hochzeit“, welches sie 
am 07.12.2017 feiern konnten. Wir wünschen alles 
Gute, Gesundheit und noch viele schöne gemein-
same Jahre.
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08.12.1917 Erwerbung des Bürgerrechts. Nach § 52 unserer 
Stadtordnung sind diejenigen männlichen Gemeindenagehörigen, 
die 1. geschäftsfähig sind und das 25. Lebensjahr zurückgelegt 
haben, 2. im Vollbesitz der bürgerlichen Ehrenrechte sich befin-
den und außerdem im Gemeindebezirk ein Wohnhaus oder an-
dere Grundstücke besitzen berechtigt und verpflichtet, das Bür-
gerrecht hiesiger Stadt zu erwerben. Alle diejenigen, welche nach 
Vorstehendem zur Erwerbung des Bürgerrechts berechtigt und 
verpflichtet sind, werden hiermit veranlaßt, sich baldigst bei uns 
schriftlich oder mündlich zu melden. Der Magistrat. J.B. Herzog.

08.12.1917 Um die Stelle des ersten Stadtrates unserer Stadt 
haben sich über ca. 70 Herren beworben.

08.12.1917 Besondere Zuwendungen von Mehl und Zucker 
zur Weihnachts-Bäckerei erfolgen in Anhalt nicht, weil Mehl 
und Zucker restlos ausgegeben wurden und Vorräte nicht vor-
handen sind. 

08.12.1917 Es soll in letzter Zeit recht oft vorkommen, daß 
junge Leute, in Lackschuhen, weißer Weste und dem üblichen 
Anhange eines eingebildeten Hohlkopfes mit Eisenbahnfahr-
karte dritter Klasse die zweite Klasse benutzen und dort den-
jenigen Personen, besonders den Damen, diejenigen Plätze 
entziehen, die ihnen „von Rechts wegen“ gehören. Solch ju-
gendlicher Leichtsinn kommt oft teuer zu stehen.

13.12.1917 Weihnachten 1917. Lokomotiven und Wagen wer-
den für Heereszwecke und zur Heranschaffung der Lebensmit-
tel dringend gebraucht. Sonderzüge für den Weihnachtsverkehr 
werden nicht gefahren; mit Rückbleiben beim Reiseantritt oder 
unterwegs muß daher gerechnet werden. Alle nicht unbedingt 
nötigen Reisen müssen unterbleiben. Königliche Eisenbahndi-
rektion.

13.12.1917 Butterhamsterer haben es fertiggebracht, daß 
1023 Butterkarten-Abschnitte mehr im Umlauf waren, als sein 
durften. Der letzte Umtausch brachte dies an die Sonne.

15.12.1917 Volkszählung. Die Stadt Coswig hat 2826 Haushal-
tungen mit 4585 männlichen und 4934 weiblichen Personen, 
zusammen 9519 - darunter 670 Militärpersonen, abwesend sind 
55 Personen. Die Strafanstalt zählt 29 Familien mit 147 männli-
chen und 77 weiblichen Personen. Somit hat die Stadt Coswig 
2855 Familien mit 9743 Personen mit Brot zu versorgen.

15.12.1917 Ein Zeitbild. Aus dem Leserkreise wird uns mitge-
teilt; hier befindet sich unter den Einberufenen ein Soldat, der 
erst 19 Jahre zählt, aber bereits Vater von drei Kindern ist. Kürz-
lich hat er sich mit der jugendlichen Mutter seiner Sprößlinge 
kriegstrauen lassen.

18.12.1917 Wäsche nachts nicht im Freien auf der Leine hän-
gen lassen!

20.12.1917 Auch Coswig erhält zu den Festtagen außer Kalb-
fleisch auch Schweinefleisch geliefert. Eine Weihnachtsfreude 
für unsere Hausfrauen! - Nicht aber die Hoffnung zu hoch span-
nen, denn Köthen sollte 100 Schweine erhalten, hat aber nur 30 
bekommen.

22.12.1917 Der Deutsche Tierschutz-Verein, dem auch der 
Verleger unserer Zeitung angehört, bittet uns, mitzuteilen, daß 
die „Scheuklappen“ für die Pferde unnütz und Tierquälerei 
sind. Man sollte sie beschlagnahmen und für das Schuhwerk 
verwenden.

22.12.1917 Theater im Volkshause. Am 1. Weihnachtsfeiertag 
kommt im Volkshause das tolle Possenspiel „Der Nasenstüber“ 
oder „Ein mutiger Löwe“ zur Aufführung. Nachmittags wird für 
die Kinder das Weihnachtsmärchen“ Goldelschens Zauberring“ 
gespielt. Am 2. Feiertag gastiert ein von Henry Sago-Berlin en-
gagiertes Spezialitäten-Ensemble. 

Geschichten aus der Region

Auszüge aus Zeitungsberichten aus dem 
Jahre 1917
(Quelle: „Anhaltischen Elbezeitung“ aus dem Bestand des 
Stadtarchivs Coswig Anhalt)

01.12.1917 Der hinter den Arbeiter Johann Treichel in Coswig 
am 28. April 1917 erlassene Steckbrief, wird zurückgezogen. 
Herzogliches Amtsgericht.

01.12.1917 Mitte dieses Monats sind auf die Bundesstaaten 
10 700 Doppelzentner Zwieback verteilt worden. Es besteht die 
Hoffnung, eine solche Verteilung allmonatlich vornehmen zu 
können. Wo bleibt denn der Zwieback?

04.12.1917 Volkszählung. Ab morgen findet eine Volkszählung 
statt, die den Maßnahmen des Kriegsernährungsamtes als Un-
terlage dienen soll. Die Ausführung der Zählung erfolgt durch 
freiwillige Zähler, die sich uns in dankenswerter Weise zur Ver-
fügung gestellt haben. Wir bitten, diese tunlichst in jeder Weise 
zu unterstützen. Für die über die Persönlichkeit des Einzelnen 
gewonnenen Nachrichten wird seitens der Zähler das Amtsge-
heimnis gewahrt. Der Magistrat J. B. Herzog.

04.12.1917 Ende November konnten wir schreiben, das unsere 
„Anhaltische-Elbe-Zeitung“ in 2685 Exemplaren gedruckt wird. 
Am 1. Dezember ist die Auflage auf 2740 gestiegen. Die höchs-
te Ziffer, welche unsere Zeitung bisher zu verzeichnen hatte. 
Wir nehmen weiterhin Bestellungen an.

04.12.1917 Vor zwanzig Jahren wurden bei der Viehzählung 
in Coswig gezählt: 273 Pferde, 200 Stück Rindvieh, 40 Schafe, 
1561 Schweine. Am 1. Dezember 2017?

04.12.1917 Heute vor 60 Jahren, am 3. Dezember 1857, fand 
eine Volkszählung statt, die für Coswig eine Seelenzahl von 
3715 ergab. Familien waren 717, Personen über 14 Jahre 2352, 
unter 14 Jahre 1363 vorhanden. Von den damals zum Amte 
Coswig gehörenden Dörfern hatten nur 5 mehr als 300 Einwoh-
ner: Klieken 550, Thießen 333, Serno 328, Buro 322 und Sta-
ckelitz 316 Einwohner.

06.12.1917 Ausführung der Straßenpolizeiordnung. Wir 
bringen nachstehende Bestimmung der Straßenpolizeiordnung 
in Erinnerung. Bei Glatteis und Schneeglätte müssen, sobald 
es tagt, aber spätestens von 7 Uhr morgens und so oft es der 
Tag über erfordert, Bürgersteige oder Fußwege einschließlich 
der etwa vorhandenen Rinnsteinbrücken mit abstumpfenden 
Material in ausreichender Weise bestreut werden. Die Verwen-
dung von Salz ist verboten. Die Polizeiverwaltung.

06.12.1917 Bade- und Schwimmverein. Die diesjährige Haupt-
versammlung soll zugleich der Erinnerung an die vor 60 Jahre 
erfolgte Gründung des Vereins gewidmet sein.

06.12.1917 Die „Roßlauer Zeitung“ hat recht, wenn sie 
schreibt, „Nähgarn, das früher 18 Pfennige kostete, muß heute 
mit 3 Mark 10 Pfennig bezahlt werden.“ Ist es nicht ein Skandal, 
daß eine solche Wucherei gestattet wird? Spart, spart, spart! 
mit Garderobe wird täglich gefordert, arbeitet getragene Klei-
dungsstücke zu neuen um! Aber das erste Erfordernis dazu, 
Nähgarn zu bekommen, wird der großen Masse der Bevölke-
rung unmöglich gemacht. Aus getragenen Kleidern kann eine 
geschickte, fleißige Hausfrau noch wärmende und gute Sachen 
anfertigen und eventuell der herrschenden Stoffnot für länge-
re Zeit wirksam entgegenarbeiten. Doch Nähgarn muß dazu 
vorhanden sein oder das vorrätige muß schleunigst dem freien 
Handel entzogen werden, damit es zu mäßigen Preisen an die 
Bevölkerung gelangt.
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22.12.1917 Ruf von der Front! „Deutschland über alles“ War-
um nicht auch über unsere kleinen und großen Eitelkeiten und 
Familienschätze? Sind die mehr und wertvoller als unsere Ziele 
und Träume? Hier ist die Goldankaufstelle im Rathaus Zimmer 
8 werktags offen.

25.12.1917 Am 25. und 26. d.M. sowie am 1. Januar können 
Gastwirtschaften bis 11 Uhr abends, am Silvester bis 12 1/2 
abends für den Verkehr offenbleiben. Für Theater, Lichtspiel-
häuser verbleibt es bei dem bisher geltenden 10-Uhr-Schlusse, 
falls nicht besondere Ausnahmen zugelassen worden sind.

25.12.1917 Im Zeichen des Pferdemangels. Am Sonntag Vor-
mittag passierte ein großer Möbelwagen einer Dessauer Firma 
mit einem Lastautomobil davor in eiliger Fahrt unsere Stadt. Es 
geht auch so!

25.12.1917 Die hiesigen Friseurgeschäfte sind am zweiten 
Weihnachtsfeiertag geschlossen.

25.12.1917 Zwei Fürsorgezöglinge aus Wittenberg, die einen 
Einbruch im „Waldfrieden“ ausgeführt hatten, wurden heute 
dem Untersuchungsrichter zugeführt.

Anzeigen
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